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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Auftrag 

In Köln wird das Gebiet der Deutz Quartiere, welches im Wesentlichen eine industrielle Nutzung umfasste, 

als neues Stadtquartier entwickelt. Dabei entstehen neue Nutzungskonzepte aus Wohnen, Büro und Ge-

werbe sowie auch öffentliche Einrichtungen. Das Gelände ist in verschiedene Baufeldern unterteilt, die auf-

grund Ihrer Lage, der geplanten Gebäudekubatur und Nutzung unterschiedlichen Anforderungen bedürfen. 

Neben den grundsätzlichen Anforderungen für die Gebäude selber, sind auch übergeordnete Themen, wie 

die Zuwegungen für Post- und Müllfahrzeuge, umzusetzen. Darüber hinaus sind Aspekte im Bereich Brand-

schutz, wie die Möglichkeiten für die Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge zu schaffen, die Rettungsmaßnah-

men durchzuführen und wirksame Löscharbeiten vortragen zu können, zu beachten.  

Damit unter anderem diese Maßnahmen in der Planung berücksichtigt und definiert sind, soll für das Stadt-

quartier ein übergeordnetes Brandschutzkonzept entwickelt werden. Darin werden neben allgemeingültigen 

Festlegungen auch speziellen Anforderungen für die jeweiligen Baufelder festgelegt und dokumentiert.  

Die Gruner Deutschland GmbH wurde von der Gateway Real Estate AG mit der Erstellung des Brandschutz-

konzeptes für die Gebietsentwicklung beauftragt. Diese soll als Planungsgrundlage zum einen für den vor-

habenbezogenen Bebauungsplan der Deutz Quartiere dienen, aber auch Randparameter für die Planung 

der einzelnen Baufelder zusammenfassen. 

Die wesentlichen Bauvorschriften sind die Landesbauordnung und die Sonderbauverordnung. Darüber hin-

aus sind die Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr und das DVGW-Arbeitsblatt W 405 unter 

anderem als wesentliche Bewertungsgrundlagen zu berücksichtigen. 

Vorschriften und Regelwerke anderer Bereiche wie z.B. berufsgenossenschaftliche Vorschriften (z.B. 

DGUV) versicherungsrechtliche Vorgaben oder Arbeitsschutzrechtliche Vorgaben sind durch den Betreiber 

bzw. Eigentümer eigenverantwortlich zu prüfen und zu berücksichtigen und sind nicht Bestandteil des 

Brandschutzkonzeptes. 
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2 Projektbeschreibung 

Das Gebiet des Deutz Quartiers besteht aus insgesamt 18 Baufeldern. Aus der früheren Nutzung bestehen 

auf dem Gelände noch zwei denkmalgeschützte Gebäude (MU9 und MU10) sowie noch zwei weitere Be-

standsgebäude (MU 8 und GE).  

In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die Baufelder mit der Art der baulichen Nutzung und die ge-

planten Nutzungen zusammengefasst: 

 

 Baufeld MU 1: Gewerbe, Wohnen mit Tiefgarage 

 Baufeld MU 2: Gewerbe, Wohnen mit Tiefgarage 

 Baufeld MU 3: Gewerbe, Wohnen mit Tiefgarage 

 Baufeld MU 4: Gewerbe, Wohnen mit Tiefgarage 

 Baufeld MU 5: Gewerbe, Wohnen und Parken 

 Baufeld MU 6: Gewerbe, Wohnen und Parken 

 Baufeld MU 7: Gewerbe, Wohnen mit Tiefgarage 

 Baufeld MU 8: Wohnen und Hotel (Bestand) 

 Baufeld MU 9: Gewerbe, Wohnen und Tiefgarage (teilweise Bestand und Denkmal, teilweise Neu-

bau, Tiefgarage nur unterhalb Neubau) 

 Baufeld MU 10: Gewerbe, Kita, Wohnen (Bestand, Denkmal) 

 Baufeld MU 11: Gewerbe, Wohnen mit Tiefgarage (Nutzung unbekannt) 

 

 Baufeld WA 1: Wohnen mit Tiefgarage 

 Baufeld WA 2: Wohnen, Kita mit Tiefgarage 

 Baufeld WA 3: Wohnen mit Tiefgarage 

 Baufeld WA 4: Wohnen mit Tiefgarage 

 Baufeld WA 5: Wohnen, Gewerbe mit Tiefgarage 

 Baufeld WA 6: Wohnen, Gewerbe, Kita mit Tiefgarage 

 

 Baufeld GE: Gewerbe (Bestand) 

 

Beschreibung: Allgemeines Wohngebiet (WA), Urbanes Gebiet (MU), Gewerbe (GE) 

 

Die Haupterschließung erfolgt über die Deutz-Mülheimer-Straße im Westen des Gesamtareals. Der quer 

zur Deutz-Mülheimer-Straße zulaufende Auenweg führt weiter durch das Areal als Planstraße A und er-

schließt den östlich liegenden Bergischen Ring. Weitere Erschließungsstraßen im Bestand, wie die Grün-

straße und die Danzierstraße im Bebauungsgebiet und neue Planstraßen verbinden die Baufelder.  
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3 Grundlagen 

3.1 Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und technische Regeln 

Das vorliegende Gebietsbrandschutzkonzept basiert auf folgenden wesentlichen Gesetzen, Verordnun-

gen, Richtlinien und technischen Regeln in der jeweils gültigen Fassung: 

BauO NRW Landesbauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

SBauVO Sonderbauverordnung - Nordrhein-Westfalen 

DVGW W405 Arbeitsblatt W 405 Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserver-

sorgung 

-  AGBF Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Verkehrsflächen 

-  AGBF Empfehlungen zur Ausführung der Flächen für die Feuerwehr 

FeuVO NRW Feuerungsverordnung - Nordrhein-Westfalen -  

MRFlFw Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr 

VV TB NRW Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen für das Land Nordrhein-Westfalen 

3.2 Projektunterlagen 

Das Gebietsbrandschutzkonzept basiert auf den zur Verfügung gestellten, nachfolgend aufgeführten Plan-

unterlagen: 

> Bebauungsplan Entwurf 70470/11; Maßstab 1:1000; Datum 12.09.2022 

> Übersichtslageplan Straßenplanung Deutz Areal; Maßstab 1:500; Datum 12.09.2022 

> Übersicht Flächen und Kennwerte gemäß Koop BLM vom 09.06.2022 

3.3 Schutzziele 

Dem Gesamtbrandschutzkonzept liegen die Schutzziele gemäß § 3 (1) und § 14 (1) BauO NRW zu Grunde, 

welche primär dem Schutz von Menschen und Tieren dienen und darüber hinaus unter anderem wirksame 

Löscharbeiten ermöglicht. Das Festlegen von weitergehenden Schutzzielen, wie z.B. ein erhöhter Schutz 

des Gebäudes oder von besonderen Sachwerten sowie der Schutz vor Betriebsunterbrechungen und 

Image-Verlusten liegt im Ermessen des Bauherrn. Im vorliegenden Fall wurden vom Bauherrn keine weiter-

gehenden Schutzziele vorgegeben. 
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4 Konzeptansatz 

Die neu zu errichtenden Gebäude sowie die Bestandsgebäude weisen unterschiedliche Fußbodenhöhe des 

obersten Aufenthaltsraums auf. Es werden Einstufungen von Gebäudeklasse 3 bis 5 sowie Hochhäuser 

vorhanden sein.  

Bei einem Teil der Gebäude wird der zweite Rettungsweg über anleiterbaren Stellen und Rettungsgeräte 

der Feuerwehr geführt. Für diese Ausbildung des zweiten Rettungsweges werden Aufstellflächen im Bereich 

der anleiterbaren Stellen erstellt. Die genauen Ausführungen der Zufahrten und Aufstellflächen wird im Ka-

pitel 5.1 beschrieben. Es werden die Anforderungen gemäß der Bauordnung und der Muster-Richtlinie über 

die Flächen für die Feuerwehr eingehalten.  

Neben den Aufstellflächen werden auch Bewegungsflächen erforderlich um der Feuerwehr Platz zur Ent-

wicklung eines Löschangriffs zu geben. Die Bewegungsflächen werden vor allem im öffentlichen Be-

reich / Straßenraum platziert. Sie werden erforderlich im Bereich der Hauptzugänge zu den betreffenden 

Gebäuden und den Einspeisestellen von Löschwasseranlagen. 

Nach der Bebauung des Geländes wird eine Löschwassermenge von 96m³/h über zwei Stunden sicherge-

stellt. Nähere Angaben hierzu sind auch im folgenden Abschnitt 9 zu finden.  

Bei der überwiegenden Nutzung als Wohn- und Bürobebauung bestehen für die Feuerwehr bei den Gebäu-

den keine besonderen Gefahren. Bei den Hochhäusern, Verkaufs- und Versammlungsstätten ist mit einer 

größeren Anzahl von Personen auszugehen. Aufgrund der erhöhten Anforderungen der Rettungswegaus-

führungen bei diesen Sonderbauten in Zusammenhang mit den Sammelplätzen, jeweils entfernt vom Ob-

jekt, bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken.  

Unter Berücksichtigung des vorstehenden Konzeptansatzes werden aus brandschutztechnischer Sicht die 

bauordnungsrechtlichen Schutzziele so weit in der aktuellen Planung bekannt und ablesbar im ausreichen-

den Maße erfüllt. 
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5 Flächen für die Feuerwehr 

5.1 Zuwegung Feuerwehr 

Das zu bebauende Gelände der Deutz Quartiere grenzt östlich an die Deutz-Mülheimer-Straße. Im Süden 

wird das Gelände von der Eisenbahntrasse eingegrenzt. Die nördliche und westliche Grenze stellt die Dan-

ziger Straße und der Belgische Ring dar. Zur Sicherstellung der Zuwegung der einzelnen Blockbebauung 

dienen zusätzlich die Planstraßen.  

5.1.1 Befahrbare Flächen  

Die Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr werden hauptsächlich auf den öffentlichen 

Straßen vorgesehen und entsprechend § 5 BauO NRW, der Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuer-

wehr und der Technischen Regel A 2.2.1.1 VV TB NRW hergestellt. Sie werden entsprechend der Straßen-

Bauklasse VI (Richtlinie für Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen - RStO 01) befestigt wer-

den. Sie werden für Feuerwehrfahrzeuge mit bis zu 16 t Gesamtmasse bzw. 10 t Achslast ausreichend be-

festigt und tragfähig sein. Werden die Decken der Tiefgaragen für die Flächen für die Feuerwehr erforderlich, 

ist die Tragfähigkeit im Brandfall für Feuerwehrfahrzeuge auszulegen. 

Parkstreifen in Bereichen von Zufahrten werden unterbrochen. Sie sind dauerhaft zu kennzeichnen. Baum-

kronen dürfen nicht in Aufstellflächen hineinragen oder die Unterkanten der Baumkronen müssen mindes-

tens 3,50 m hoch sein. Oberleitungen der Straßenbahn sind bei der Planung der Aufstellflächen zu berück-

sichtigen.  

Tore bzw. Poller im Zuge von Feuerwehrzufahrten werden mit Verschlüssen versehen, die mit einer Dop-

pelschließung oder einem Dreikant geöffnet werden können. Sperrpfosten im Bereich der Feuerwehrdurch-

fahrt werden so erstellt, dass sie durch die Feuerwehr mit einem Dreikant oder einem Bolzenschneider 

geöffnet werden können. 

Zur Information der Feuerwehr werden in Abstimmung mit der Berufsfeuerwehr der Stadt Köln in unmittel-

barer Nähe der Hauptzufahrten zu den Baufeldern Hinweisschilder mit Lageplan oder Hausnummern instal-

liert.  

Die über die VV TB NRW eingeführte Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr wird eingehalten. 

Die Ausführung von Schotterrasen wird seitens der Feuerwehr Köln unter Auflagen zugestimmt. Für eine 

Befahrung mit einem Hubrettungsgerät muss der Schotterrasen geeignet sein. Dies ist in regelmäßigen 

Zeitabständen durch ein Bodengutachten nachzuweisen. Gemäß der FLL-Richtlinie ist eine sachgemäße 

Pflege für eine Gewährleistung der Befahrbarkeit sicherzustellen. 

Über den Rasengittersteinen bzw. Rasenwaben sowie o. g. Schotterrasen darf sich keine zusätzliche 

Schicht durch nachträglich aufgebrachten Humus, Rasenschnitt oder anderer humusbildender Stoffe auf-

bauen. Es ist besonders darauf zu achten, dass bei Mäharbeiten der Rasenschnitt entfernt wird. 

5.1.2 Zu- und Durchfahrten / Zu- und Durchgänge 

Feuerwehrzu- und -durchfahrt:  Breite ≥ 3,0 m bzw. ≥ 3,5 m breit bei 12 m langer beidseitiger Begrenzung  

          Höhe ≥ 3,5 m 

Zu- und Durchgänge für die Feuerwehr zu den Gebäuden werden gemäß Ziffer 14 der Muster-Richtlinien 

über Flächen der Feuerwehr: 

          Breite ≥ 1,25 m 

          Höhe ≥ 2 m 

Bei Türöffnungen und anderen geringfügigen Einengungen genügt eine lichte Breite von 1 m.  
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Zufahrten oder Durchfahrten für die Feuerwehr werden mit einem Hinweisschild nach DIN 4066 als „amtli-

che Feuerwehrzufahrt“    

           

gekennzeichnet. 

Eventuell geplante Sperrvorrichtungen an den Feuerwehrzufahrten werden mit Verschlüssen versehen, die 

mit dem Überflur-Hydrantenschlüssel gemäß DIN 3223 oder mit dem Schlüssel aus dem Feuerwehr-Schlüs-

seldepot geöffnet werden können.  

5.1.3 Neigungen 
Zu- und Durchfahrten für die Feuerwehr dürfen längst bis zu 10 % geneigt sein. Übergänge der Neigungs-

wechsel sind mit einem Radius von mindestens 15 m auszurunden.  

Bei Neigungswechsel im Durchfahrtsbereich ist auf die erforderliche Durchfahrtshöhe von mindestens 

3,50 m zu achten.  

5.1.4 Kurven  

In Abhängigkeit vom Außenradius der Kurve einer Zufahrt ergibt sich die Mindestbreite. Vor und hinter einer 

Kurve werden Übergangsbereiche von mindestens 11 m Länge erforderlich. Die Zufahrt von der öffentlichen 

Verkehrsfläche wird von beiden Anfahrtsrichtungen erforderlich. Parkplatz- und Baumanordnungen sind da-

rauf auszulegen.  

  

Quelle: umwelt-online.de 
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5.1.5 Bewegungsflächen 

Die Bewegungsflächen dienen der Feuerwehr zum Aufstellen der Fahrzeuge, zur Entnahme und Bereitstel-

lung von Geräten sowie zur Entwicklung des Löschangriffs. Für alle Bewegungsflächen wird eine Fläche 

von 7 m x 12 m erforderlich. Liegt eine Bewegungsfläche nicht am Ende einer Feuerwehrzufahrt, sondern 

neben dieser werden zusätzlich mindestens 4 m breite Übergangsbereiche geschaffen. Die Feuerwehrbe-

wegungsflächen werden nur am Ende bzw. neben Wegen für die Feuerwehr angeordnet, sodass ein pas-

sieren weiterhin möglich ist.  

 

5.1.6 Vorgaben anleiterbare Stelle 

5.1.6.1 Aufstellfläche 

Aufstellflächen werden im Bereich von anleiterbaren Stellen angeordnet und dienen der Feuerwehr zur Auf-

stellung von Hubrettungsgeräten. Die Aufstellflächen werden gemäß den Vorgaben des § 5 BauO NRW in 

Verbindung mit der Technischen Regel A 2.2.1.1 VV TB NRW geplant und ausgeführt.  

Aufstellflächen: Breite ≥ 5,5 m  

     Länge ≥ 11,0 m 

Die Querneigung einer Aufstellfläche darf 5 % nicht überschreiten.  

 

Werden die anleiterbaren Stellen bei einer Brüstungshöhe von weniger als 8 m mittels der Drehleiter sicher-

gestellt, ist die Mitte der Aufstellfläche mindestens 8 m von der Außenkante des Gebäudes herzustellen. 

Für Aufstellflächen entlang von Außenwänden muss zusätzlich zur Mindestbreite von 3,50 m auf der gebäu-

deabgewandten Seite ein mindestens 2 m breiter hindernisfreier Geländestreifen vorhanden sein. Auf pri-

vatem und öffentlichem Grund (Straße) ist im Bereich einer Aufstellfläche ebenfalls die Breite von 3,5 m 

sowie ein hindernisfreier Bereich von 2 m erforderlich. Die zum Parken vorgesehenen Flächen können dabei 

nicht als hindernisfreier Bereich angesehen werden, da insbesondere Vans und SUVs im Schwenkbereich 

des Hubrettungsfahrzeugs dazu führen, dass diese nicht eingesetzt werden kann. Hindernisse innerhalb 

Quelle: umwelt-online.de 

Bild-Quelle: magirus-deutz.ch 
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des Schwenkbereich können nur bis zu einer max. Höhe von 1 m. Der 2 m hindernisfreie Bereich muss nicht 

befestigt werden. Hier dürfen auch Grasanlagen oder Beete vorgesehen werden.  

Kennzeichnung von Aufstellflächen 

Werden Aufstellflächen im Bereich der Gehwege vorgesehen, sind diese in Abstimmung mit der Feuerwehr 

Köln zu kennzeichnen. 

Tragbare Leiter 

Für die tragbaren Leitern der Feuerwehr werden Aufstellflächen erforderlich. Diese sind entsprechend den 

Brüstungshöhen der anleiterbaren Stellen zu dimensionieren. Die Flächen müssen der statischen Belastung 

standhalten und ein ebenes Oberflächenprofil aufweisen. Eine besondere Befestigung ist nicht erforderlich. 

 

5.1.6.2 Paralleles Anleitern 

Bei einer Anleiterung parallel zum Gebäude wird auf der dem Gebäude abgewandten Seite ein mindestens 

2 m breiter Geländestreifen, der frei von Hindernissen ist, angeordnet. Damit ergibt sich eine Gesamtbreite 

von mindestens 5,5 m.  

Die Abstände von der anzuleiternden Stelle und der Aufstellfläche ergeben sich aus der Brüstungshöhe der 

anzuleiternden Stelle. Bei einer Brüstungshöhe zwischen 8 m und 18 m wird ein Abstand von mindestens 

3 m und höchstens 9 m eingehalten. In Abstimmung mit der Feuerwehr Köln kann der Abstand auf 12 m 

vergrößert werden. Übersteigt die Brüstungshöhe 18 m wird ein Maximalabstand von 6 m zwischen der 

anzuleiternden Stelle und Aufstellfläche erreicht. Die Aufstellfläche wird bei einer Anleiterung parallel zur 

Gebäudefassade mindestens 8 m über die letzte anzuleiternden Stelle hinausgeführt.  

  
  

Quelle: umwelt-online.de 
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5.1.6.3 Senkrechtes Anleitern 

Wird nicht parallel, sondern rechtwinklig zur Gebäudefassade angeleitert, so wird ein Abstand von mindes-

tens 1 m vom Gebäude eingehalten. An beiden Seiten der Aufstellfläche werden hindernisfreie Gelände-

streifen mit einer Breite von mindestens 1,25 m angeordnet, sodass sich auch hier eine Mindestbreite für 

die Aufstellfläche von 5,5 m ergibt. Es wird eine Länge der Aufstellfläche von mindestens 11 m erforderlich. 

Die Außenseite der Aufstellfläche wird, bei einer Brüstungshöhe von ≤ 18 m, höchstens 9 m bis zur seitlich 

entferntesten anleiterbaren Stelle entfernt sein. Beträgt die Brüstungshöhe mehr als 18 m wird der Abstand 

6 m betragen.  

  

5.1.6.4 Bäume/ Bepflanzung/ Beleuchtungen im Bereich des Anleitern  

In den Bereichen von Aufstellflächen ist das Anpflanzen von Bäu-

men, die ein Anleitern behindern könnten, nicht zulässig. Allerdings 

ist eine Anpflanzung so möglich, dass weiterhin schräg angeleitert 

werden kann. Zur genauen Ausführung ist die Empfehlung (2012-3) 

der AGBF zu Flächen der Feuerwehr hinzuzuziehen. Es ist jedoch in 

diesem Fall die Pflicht des Betreibers die Bäume, vor allem im Be-

reich der Krone regelmäßig so zu schneiden, dass ein hindernisfreies 

Anleitern möglich ist. 

 

Im Aufstell- und Schwenkbereich der Hubrettungsfahrzeuge dürfen 

keine Oberleitungen, Abspannungen von Leuchten oder ähnliches 

angeordnet werden.  

 

 
  

Quelle: umwelt-online.de 

Quelle: AGBF Bund 
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6 Rettungswege 

6.1 Bauliche Rettungswege 

Jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen muss gemäß § 33 BauO NRW in jedem Geschoss über zwei 

Rettungswege erreichbar sein. 

Für Gebäude und Gebäudeteile mit Sondernutzung (Schule, Kita, Verkaufsstätte, Versammlungsstätte, Ga-

ragen und Hochhäuser) werden beide Rettungswege gemäß Ihrer Sonderbauvorschrift baulich ausgeführt. 

6.1.1 1. Rettungsweg 

Allgemein 

Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss nach § 35 (2) BauO NRW 

mindestens ein notwendiger Treppenraum oder ein Ausgang ins Freie in höchstens 35 m Entfernung er-

reichbar sein.  

Garage / Tiefgaragen 

Die erforderlichen Rettungswege aus der Garage sind gemäß § 134 (1) SBauVO baulich umzusetzen. Eine 

Rettungsweglänge von 30 m ist einzuhalten eingehalten.  

Versammlungsstätte 

Versammlungsstätten müssen in jedem Geschoss mit Aufenthaltsräumen mindestens zwei voneinander 

unabhängige bauliche Rettungswege besitzen.  

Verkaufsstätte 

Verkaufsräume, Aufenthaltsräume und Ladenstraße müssen in demselben Geschoss mit mindestens zwei 

voneinander unabhängige bauliche Rettungswege aufweisen.  

Hochhaus 

Für Nutzungseinheiten und für Geschosse ohne Aufenthaltsräume müssen in jedem Geschoss mindestens 

zwei voneinander unabhängige bauliche Rettungswege ins Freie zu öffentlichen Verkehrsflächen führen. 

Alternativ ist die Ausbildung von einem Sicherheitstreppenraum bei Hochhäusern bis 60 m denkbar. 
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6.1.2 2. baulicher Rettungsweg  

6.1.2.1 2. Rettungsweg durch zweiten Treppenraum / Außentreppe 

Der zweite bauliche Rettungsweg kann über einen weiteren Treppenraum oder einer Außentreppe gewähr-

leistet werden, der unabhängig von fremden Nutzungseinheiten erreicht werden kann (z.B. über einen not-

wendigen Flur). Nicht zulässig ist die Führung des zweiten Rettungsweges über fremde Mieteinheiten und 

Nutzungseinheiten, auch wenn technische Lösungen wie Nottürterminals vorgesehen werden, da die Un-

abhängigkeit nicht dauerhaft garantiert werden kann. Die Führung des zweiten Rettungsweges über eine 

andere brandschutztechnisch abgetrennte Einheit bei gleichem Nutzer kann in Abstimmung mit den Geneh-

migungsbehörden akzeptabel sein. Diese ist jedoch im Einzelfall zu prüfen. 

6.1.3 Sicherheitstreppenraum 

Gemäß § 33 (2) BauO NRW ist ein zweiter Rettungsweg nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen 

sicher erreichbaren Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können (Sicher-

heitstreppenraum).  

Hochhaus ≤ 60 m 

In Hochhäusern mit nicht mehr als 60 m Höhe genügt anstelle von zwei notwendigen Treppenräumen ein 

Sicherheitstreppenraum.  

Hochhaus > 60 m 

In Hochhäusern mit mehr als 60 m Höhe müssen alle notwendigen Treppenräume als Sicherheitstreppen-

räume ausgebildet sein. 

6.1.3.1 Sicherheitstreppenraum mit offenen Gang 

  

Außenliegender Sicherheitstreppenraum             Außenliegender Sicherheitstreppenraum  

mit offenem Gang                                                 mit Balkon 
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Außenliegender Sicherheitstreppenraum mit offenem Gang als Brücke 

6.1.3.2 Innenliegenden Sicherheitstreppenraum  

 

 

6.2 Sicherstellung des 2. Rettungsweges durch die Feuerwehr 

Bei einem Teil der Gebäude wird der zweite Rettungsweg der Gebäude über eine mit Rettungsgeräten der 

Feuerwehr erreichbare Stelle sichergestellt. Die zum Ausstieg geeigneten Fensteröffnungen werden gemäß 

§ 37 (5) BauO NRW ein lichtes Maß von 0,9 m x 1,2 m aufweisen und eine Brüstungshöhe von 1,2 m über 

der Fußbodenoberkante nicht überschreiten.  

Zu berücksichtigen sind die maximal möglichen Anzahlen von anwesenden Personen je Nutzungseinheit 

von 30 Personen um die Rettung über Rettungsgeräte der Feuerwehr in vertretbaren Zeitraum sicherzustel-

len. In Abhängigkeit der Nutzung und der Ausbildung der Nutzungseinheiten kann zulässige Personenanz-

ahl auch weiter reduziert werden. Hier ist eine Einzelfallbetrachtung erforderlich. 

6.3 Sammelplätze 

Für die Gebäude besonderer Art oder Nutzung (Sonderbauten) werden im Außenbereich Sammelplätze für 

den Fall einer Räumung festgelegt. Da nicht von einem Brandereignis in zwei Gebäuden parallel auszuge-

hen ist, können auch zentrale Sammelplätze für mehrere Gebäude angeordnet werden. Die als Sammel-

plätze genutzten Flächen werden entsprechend kenntlich gemacht. 

 

 

Quelle: Brandschutzatlas  
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7 Baufelder 

Die nachfolgenden Beschreibungen stellen lediglich mögliche Lösungsansätze dar. Im Rahmen der weite-

ren Planung der jeweiligen Baufelder bzw. Gebäude sind die Flächen für die Feuerwehr detailliert zu planen.  

7.1 Baufeld MU 1: Gewerbe, Wohnen mit Tiefgarage 

Abbildung 1: Ausschnitt MU 1 

Das Baufeld MU1 ist von den 

umliegenden Verkehrsflächen 

Planstraßen A, C und G frei zu-

gänglich.  

Der Gebäudeteil, mit bis zu 20 

oberirdischen Geschossen 

(Ecke im Bereich braun schraf-

fierter Gebäudeteil), wird auf-

grund der Bauhöhe als Hoch-

haus eingestuft, sodass beide 

Rettungswege baulich sicherge-

stellt und damit auch keine Auf-

stellflächen notwendig werden.  

  

Bei den Wohnungen sind in den oberen Geschossen, ab einer Höhe von mehr als 8 m OK Brüstung, durch-

gesteckte Wohnungen vorzusehen, wenn nur an der Vorderseite des Gebäudes Aufstellflächen vorgesehen 

werden. In den unteren Geschossen bis zu einer Höhe von max. 8 m OK Brüstung (bezogen auf die tat-

sächliche Höhe OK Gelände) kann es alternative Lösungen über tragbare Leitern der Feuerwehr geben, 

wenn die Zugänglichkeit und Aufstellmöglichkeit für die Feuerwehr gegeben sind.  

Die Feuerwehr fährt im Einsatzfall zur postalischen Adresse und nimmt von dort die Erkundung vor. Alle 

anleiterbare Stellen, über welche der zweite Rettungsweg mit Gerätschaften der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, müssen für die Feuerwehr bei der Erkundung innerhalb von 50 m Wegstrecke eindeutig 

erkennbar sein. Sollte dieses nicht möglich oder gewollt sein, sind zusätzliche Maßnahmen wie durchge-

steckte Treppenräume mit Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr oder andere Alternativen geschaffen wer-

den. 

Aufgrund der Baumstandorte an der Planstraße A und G sind Aufstellflächen für die Drehleiter nicht möglich. 

Es sind Alternativen (Sicherheitstreppenraum, zusätzliche Außentreppe oder Zufahrt für die Drehleiter in 

den Innenhof) für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges vorzusehen. An der Planstraße C und dem 

Platz 2 sind Aufstellflächen für die Drehleiter zwischen den Baumstandorten möglich. Der erforderlich Ge-

ländestreifen frei von Hindernissen ist teilweise im Bereich der Grünfläche geplant. Im Bereich des "freien 

Streifens" sind Stadtmobiliar usw. maximal 1,0 m hoch auszuführen.  

Bei einem Gewerbe (z.B. Büronutzung) mit max. 30 Personen / Nutzungseinheit kann der zweite Rettungs-

weg mit den Rettungsgeräten der Feuerwehr sichergestellt werden. Darüber hinaus sind bauliche Lösungen 

erforderlich. 

Werden Feuerwehrzufahrten in die Innenhöfe vorgesehen, sind die Decke der darunter liegenden Tiefga-

rage mit einer Gesamtmasse von 16 t bzw. 10 t Achslast auszulegen. 
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7.2 Baufeld MU 2: Gewerbe, Wohnen mit Tiefgarage 

Abbildung 2 Ausschnitt MU2 

Das Gebäude MU2 liegt an 

den Verkehrsflächen Plan-

straße A und D sowie an 

dem Grünzug "Stich 2". Von 

diesen Flächen wird das Ge-

bäude für die Feuerwehr er-

schlossen.  

 

Bei den Wohnungen sind in 

den oberen Geschossen, ab 

einer Höhe von mehr als 

8 m OK Brüstung, durchge-

steckte Wohnungen vorzu-

sehen, wenn nur an der Vorderseite des Gebäudes Aufstellflächen vorgesehen werden. In den unteren 

Geschossen bis zu einer Höhe von max. 8 m OK Brüstung (bezogen auf die tatsächliche Höhe OK Gelände) 

kann es alternative Lösungen über tragbare Leitern der Feuerwehr geben, wenn die Zugänglichkeit und 

Aufstellmöglichkeit für die Feuerwehr gegeben sind.  

Die Feuerwehr fährt im Einsatzfall zur postalischen Adresse und nimmt von dort die Erkundung vor. Alle 

anleiterbare Stellen, über welche der zweite Rettungsweg mit Gerätschaften der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, müssen für die Feuerwehr bei der Erkundung innerhalb von 50 m Wegstrecke eindeutig 

erkennbar sein. Sollte dieses nicht möglich oder gewollt sein, sind zusätzliche Maßnahmen wie durchge-

steckte Treppenräume mit Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr oder andere Alternativen geschaffen wer-

den. 

Aufgrund der Baumstandorte an der Planstraße A und teilweise an der Planstraße D sind Aufstellflächen für 

die Drehleiter nicht möglich. Es sind Alternativen (Sicherheitstreppenraum, zusätzliche Außentreppe oder 

Zufahrt für die Drehleiter in den Innenhof) für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges vorzusehen. An dem 

"Stich 2" und teilweise an der Planstraße D sind Aufstellflächen für die Drehleiter zwischen den Baumstand-

orten möglich. Der erforderlich Geländestreifen frei von Hindernissen ist teilweise im Bereich der Grünfläche 

geplant. Im Bereich des "freien Streifens" sind Stadtmobiliar usw. maximal 1,0 m hoch auszuführen.  

Bei einem Gewerbe (z.B. Büronutzung) mit max. 30 Personen / Nutzungseinheit kann der zweite Rettungs-

weg mit den Rettungsgeräten der Feuerwehr sichergestellt werden. Darüber hinaus sind bauliche Lösungen 

erforderlich. 

Werden Feuerwehrzufahrten in die Innenhöfe vorgesehen, sind die Decke der darunter liegenden Tiefga-

rage mit einer Gesamtmasse von 16 t bzw. 10 t Achslast auszulegen. 
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7.3 Baufeld MU 3: Gewerbe, Wohnen mit Tiefgarage 

Abbildung 3 Ausschnitt MU 3 

 

Zur Sicherstellung der Erreichbar-

keit der Gebäudeteile vom Bau-

feld MU3 stehen die umliegenden 

Verkehrsflächen Planstraße A und 

D zur Verfügung sowie der östlich 

und westlich angrenzende Grün-

streifen (Stich 1 und 2) 

  

Für die Verkaufsflächen im Erdge-

schoss werden die Rettungswege 

baulich umgesetzt. Bewegungsflä-

chen können auf den öffentlichen 

Verkehrsflächen umgesetzt wer-

den. Für die Wohnnutzung in den oberen Geschossen kann teilweise der 2. Rettungsweg mittels den Gerä-

ten der Feuerwehr sichergestellt werden.  

Aufstellflächen der Drehleiter sind auf der Planstraße D (teilweise) sowie dem Stich 1 und dem Stich 2 

möglich. Der erforderlich Geländestreifen frei von Hindernissen ist teilweise im Bereich des Grünzuges / 

Grünfläche geplant. Im Bereich des "freien Streifens" sind Stadtmobiliar usw. maximal 1,0 m hoch auszu-

führen. Aufgrund der Durchmesser und Standorte der Bäume ist eine Anleiterbarkeit nur zwischen den 

Baumkronen möglich.  

Für den Teilbereich des Häuserblock an der Planstraße A und D sind Alternativen (Sicherheitstreppenraum, 

zusätzliche Außentreppe oder Zufahrt für die Drehleiter in den Innenhof) für die Sicherstellung des 2. Ret-

tungsweges vorzusehen.  

Bei den Wohnungen sind in den oberen Geschossen, ab einer Höhe von mehr als 8 m OK Brüstung, durch-

gesteckte Wohnungen vorzusehen, wenn nur an der Vorderseite des Gebäudes Aufstellflächen vorgesehen 

werden. In den unteren Geschossen bis zu einer Höhe von max. 8 m OK Brüstung (bezogen auf die tat-

sächliche Höhe OK Gelände) kann es alternative Lösungen über tragbare Leitern der Feuerwehr geben, 

wenn die Zugänglichkeit und Aufstellmöglichkeit für die Feuerwehr gegeben sind.  

Die Feuerwehr fährt im Einsatzfall zur postalischen Adresse und nimmt von dort die Erkundung vor. Alle 

anleiterbare Stellen, über welche der zweite Rettungsweg mit Gerätschaften der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, müssen für die Feuerwehr bei der Erkundung innerhalb von 50 m Wegstrecke eindeutig 

erkennbar sein. Sollte dieses nicht möglich oder gewollt sein, sind zusätzliche Maßnahmen wie durchge-

steckte Treppenräume mit Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr oder andere Alternativen geschaffen wer-

den. 
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7.4 Baufeld MU 4: Gewerbe, Wohnen mit Tiefgarage 

Abbildung 4 Ausschnitt MU 4 

 

Über die Planstraßen A, E, und D 

ist für das Baufeld MU4 die Er-

schließung sichergestellt. Über 

den Stich 1 ist das Gebäude eben-

falls erreichbar.  

 

Der Gebäudeteil, mit bis zu 20 

oberirdischen Geschossen (Ecke 

Planstraße A im Bereich braun 

schraffierter Gebäudeteil), wird 

aufgrund der Bauhöhe als Hoch-

haus eingestuft, sodass beide Ret-

tungswege baulich sichergestellt 

und damit auch keine Aufstellflä-

chen notwendig werden.  

Bei den Wohnungen sind in den oberen Geschossen, ab einer Höhe von mehr als 8 m OK Brüstung, durch-

gesteckte Wohnungen vorzusehen, wenn nur an der Vorderseite des Gebäudes Aufstellflächen vorgesehen 

werden. In den unteren Geschossen bis zu einer Höhe von max. 8 m OK Brüstung (bezogen auf die tat-

sächliche Höhe OK Gelände) kann es alternative Lösungen über tragbare Leitern der Feuerwehr geben, 

wenn die Zugänglichkeit und Aufstellmöglichkeit für die Feuerwehr gegeben sind.  

Die Feuerwehr fährt im Einsatzfall zur postalischen Adresse und nimmt von dort die Erkundung vor. Alle 

anleiterbare Stellen, über welche der zweite Rettungsweg mit Gerätschaften der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, müssen für die Feuerwehr bei der Erkundung innerhalb von 50 m Wegstrecke eindeutig 

erkennbar sein. Sollte dieses nicht möglich oder gewollt sein, sind zusätzliche Maßnahmen wie durchge-

steckte Treppenräume mit Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr oder andere Alternativen geschaffen wer-

den. 

Aufgrund der Baumstandorte an der Planstraße A und teilweise an den Planstraßen D und E sind Aufstell-

flächen für die Drehleiter nicht möglich. Es sind Alternativen (Sicherheitstreppenraum, zusätzliche Außen-

treppe oder Zufahrt für die Drehleiter in den Innenhof) für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges vorzu-

sehen.  

An dem Stich 1 und teilweise an der Planstraße E und D sind Aufstellflächen für die Drehleiter zwischen den 

Baumstandorten möglich. Der erforderlich Geländestreifen frei von Hindernissen ist teilweise im Bereich der 

Grünfläche geplant. Im Bereich des "freien Streifens" sind Stadtmobiliar usw. maximal 1,0 m hoch auszu-

führen.  

Bei einem Gewerbe (z.B. Büronutzung) mit max. 30 Personen / Nutzungseinheit kann der zweite Rettungs-

weg mit den Rettungsgeräten der Feuerwehr sichergestellt werden. Darüber hinaus sind bauliche Lösungen 

erforderlich. 

Werden Feuerwehrzufahrten in die Innenhöfe vorgesehen, sind die Decke der darunter liegenden Tiefga-

rage mit einer Gesamtmasse von 16 t bzw. 10 t Achslast auszulegen. 
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7.5 Baufeld MU 5: Gewerbe, Wohnen mit Parken 

Abbildung 5 Ausschnitt MU5  

 

Das Baufeld MU5 wird durch die 

Planstraße D erreicht.  

Für das oberirdische Parkhaus 

werden beide Rettungswege bau-

lich erforderlich, sodass hierfür 

keine Aufstellflächen erforderlich 

werden. Für eine Nutzung als Stu-

dentenwohnheim sind ebenfalls 

die Rettungswege baulich umzu-

setzen.  

 

Für eine reine Wohnnutzung kann 

der 2. Rettungsweg teilweise über 

die Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt werden, wenn die Nutzungseinheiten oder Wohnungen zur 

Planstraße D durchgesteckt sind. In den unteren Geschossen bis zu einer Höhe von max. 8 m OK Brüstung 

(bezogen auf die tatsächliche Höhe OK Gelände) kann es alternative Lösungen über tragbare Leitern der 

Feuerwehr geben, wenn die Zugänglichkeit und Aufstellmöglichkeit für die Feuerwehr gegeben sind.  

Die Feuerwehr fährt im Einsatzfall zur postalischen Adresse und nimmt von dort die Erkundung vor. Alle 

anleiterbare Stellen, über welche der zweite Rettungsweg mit Gerätschaften der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, müssen für die Feuerwehr bei der Erkundung innerhalb von 50 m Wegstrecke eindeutig 

erkennbar sein. Sollte dieses nicht möglich oder gewollt sein, sind zusätzliche Maßnahmen wie durchge-

steckte Treppenräume mit Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr oder andere Alternativen geschaffen wer-

den. 

Aufgrund der Baumstandorte an der Planstraße D sind Aufstellflächen für die Drehleiter nicht immer möglich. 

Es sind Alternativen (Sicherheitstreppenraum, zusätzliche Außentreppe oder Zufahrt für die Drehleiter in 

den Innenhof) für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges vorzusehen.  

Zwischen den Baumstandorten an der Planstraße D sind Aufstellflächen für die Drehleiter möglich. Der 

erforderlich Geländestreifen frei von Hindernissen ist teilweise im Bereich der Grünfläche geplant. Im Be-

reich des "freien Streifens" sind Stadtmobiliar usw. maximal 1,0 m hoch auszuführen. 
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7.6 Baufeld MU 6: Gewerbe, Wohnen mit Parken 

Abbildung 6 Ausschnitt MU5  

 

Die Erreichbarkeit des Baufelds 

MU6 wird durch die Planstraße D 

sichergestellt.  

Die beiden Rettungswege für das 

oberirdische Parkhaus werden 

baulich umgesetzt. Hierfür sind 

keine Aufstellflächen erforderlich 

werden. Die Bewegungsfläche 

kann auf der öffentlichen Verkehrs-

fläche umgesetzt werden.  

 

In den oberen Geschossen des 

Wohngebäudes, ab einer Höhe 

von mehr als 8 m OK Brüstung, sind durchgesteckte Wohnungen vorzusehen, wenn nur an der Vorderseite 

des Gebäudes Aufstellflächen vorgesehen werden. In den unteren Geschossen bis zu einer Höhe von max. 

8 m OK Brüstung (bezogen auf die tatsächliche Höhe OK Gelände) kann es alternative Lösungen über trag-

bare Leitern der Feuerwehr geben, wenn die Zugänglichkeit und Aufstellmöglichkeit für die Feuerwehr ge-

geben sind.  

Die Feuerwehr fährt im Einsatzfall zur postalischen Adresse und nimmt von dort die Erkundung vor. Alle 

anleiterbare Stellen, über welche der zweite Rettungsweg mit Gerätschaften der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, müssen für die Feuerwehr bei der Erkundung innerhalb von 50 m Wegstrecke eindeutig 

erkennbar sein. Sollte dieses nicht möglich oder gewollt sein, sind zusätzliche Maßnahmen wie durchge-

steckte Treppenräume mit Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr oder andere Alternativen geschaffen wer-

den. 

Aufstellflächen für die Drehleiter sind teilweise auf der Planstraße D möglich. Der erforderlich Geländestrei-

fen frei von Hindernissen ist im Bereich des Grünzuges / Grünfläche geplant. Im Bereich des "freien Strei-

fens" sind Stadtmobiliar usw. maximal 1,0 m hoch auszuführen. Aufgrund der Durchmesser und Standorte 

der Bäume ist eine Anleiterbarkeit nur zwischen den Baumkronen möglich. In den Bereichen wo keine An-

leiterbarkeit umgesetzt werden kann, sind Alternativen (Sicherheitstreppenraum, zusätzliche Außentreppe 

oder Zufahrt für die Drehleiter in den Innenhof) für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges vorzusehen. 

Bei einem Gewerbe (z.B. Büronutzung) mit max. 30 Personen / Nutzungseinheit kann der zweite Rettungs-

weg mit den Rettungsgeräten der Feuerwehr sichergestellt werden. Darüber hinaus sind bauliche Lösungen 

erforderlich. 
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7.7 Baufeld MU 7: Gewerbe, Wohnen mit Tiefgarage 
Abbildung 7: Ausschnitt MU 7 

 

Das Baufeld MU7 ist von den umlie-

genden Verkehrsflächen Planstra-

ßen A und B sowie den Flächen 

"Boulevard 2" und dem "Platz 1" zu-

gänglich.  

 

Bei einem Gewerbe (z.B. Büronut-

zung) mit max. 30 Personen / Nut-

zungseinheit kann der zweite Ret-

tungsweg mit den Rettungsgeräten 

der Feuerwehr sichergestellt wer-

den. Darüber hinaus sind bauliche 

Lösungen erforderlich. 

 

Bei den Wohnungen sind in den oberen Geschossen, ab einer Höhe von mehr als 8 m OK Brüstung, durch-

gesteckte Wohnungen vorzusehen, wenn nur an der Vorderseite des Gebäudes Aufstellflächen vorgesehen 

werden. In den unteren Geschossen bis zu einer Höhe von max. 8 m OK Brüstung (bezogen auf die tat-

sächliche Höhe OK Gelände) kann es alternative Lösungen über tragbare Leitern der Feuerwehr geben, 

wenn die Zugänglichkeit und Aufstellmöglichkeit für die Feuerwehr gegeben sind.  

Die Feuerwehr fährt im Einsatzfall zur postalischen Adresse und nimmt von dort die Erkundung vor. Alle 

anleiterbare Stellen, über welche der zweite Rettungsweg mit Gerätschaften der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, müssen für die Feuerwehr bei der Erkundung innerhalb von 50 m Wegstrecke eindeutig 

erkennbar sein. Sollte dieses nicht möglich oder gewollt sein, sind zusätzliche Maßnahmen wie durchge-

steckte Treppenräume mit Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr oder andere Alternativen geschaffen wer-

den. 

Aufgrund der Baumstandorte an der Planstraße A und teilweise der Planstraße B sind Aufstellflächen für 

die Drehleiter nicht möglich. Es sind Alternativen (Sicherheitstreppenraum, zusätzliche Außentreppe oder 

Zufahrt für die Drehleiter in den Innenhof) für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges vorzusehen.  

An der Planstraße B sowie dem Boulevard 2 und dem Platz 1 sind Aufstellflächen für die Drehleiter zwischen 

den Baumstandorten möglich. Der erforderlich Geländestreifen frei von Hindernissen ist teilweise im Bereich 

der Grünfläche geplant. Im Bereich des "freien Streifens" sind Stadtmobiliar usw. maximal 1,0 m hoch aus-

zuführen.  

Werden Feuerwehrzufahrten in die Innenhöfe vorgesehen, sind die Decke der darunter liegenden Tiefga-

rage mit einer Gesamtmasse von 16 t bzw. 10 t Achslast auszulegen. 
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7.8 Baufeld MU 8: Wohnen und Hotel (Bestand) 

Abbildung 8 Ausschnitt MU 8 

 

Der bestehende Gebäudekomplex MU 8 liegt 

im Nordwesten an der öffentlichen Verkehrsflä-

che Deutz-Mülheimer-Straße. Im Nordosten 

wird die Planstraße B und im Südwesten die 

Planstraße A angrenzen. Über diese öffentli-

chen Flächen wird die Erreichbarkeit des Bau-

felds MU 8 sichergestellt.  

 

Für den Hotelbetrieb werden die beiden Ret-

tungswege weitestgehend baulich sicherge-

stellt. Lediglich auf der Planstraße A sind für 

vereinzelnde Beherbergungsräume der zweite 

Rettungsweg über die Rettungsgeräte der Feuerwehr weiterhin sicherzustellen.  

 

Die Wohngebäude besitzen im Bestand anleiterbare Stellen auf den öffentlichen Verkehrsflächen. Dies wird 

weitestgehend weiterhin umgesetzt. Auf der Deutz-Mülheimer-Straße ist zu einem späteren Zeitpunkt eine 

Straßenbahn geplant. Aufgrund der dann erforderlichen Oberleitungen ist eine Anleiterbarkeit durch die 

Drehleiter nicht möglich. Für den Häuserblock an der Deutz-Mülheimer-Straße sind Alternativen (Sicher-

heitstreppenraum, zusätzliche Außentreppe oder Zufahrt für die Drehleiter in den Innenhof) für die Sicher-

stellung des 2. Rettungsweges vorzusehen.  

Für die rückwärtigen Wohnungen von Wohngebäude bis zu einer Höhe von max. 8 m OK Brüstung (bezo-

gen auf die tatsächliche Höhe OK Gelände) wird der zweite Rettungsweg über tragbare Leitern der Feuer-

wehr durch die Zugänglichkeit durch den Hotelbetrieb in den Innenhof sichergestellt.  
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7.9 Baufeld MU 9: Gewerbe, Wohnen und Tiefgarage (Neubau, Bestand, Denkmal) 

Abbildung 9 Ausschnitt MU 9 

 

Teile des Baufeld MU 9 ist denkmal-

geschützt (schwarz schraffierte Flä-

che). Das Baufeld MU 9 liegt direkt 

an öffentlichen Verkehrsflächen 

(Deutz-Mülheimer-Straße, Plan-

straße A und B) und wird von diesen 

erschlossen.  

 

Aufstellflächen sind auf der Plan-

straße A und teilweise auf der Plan-

straße B realisierbar, sodass ein 

2. Rettungsweg für die Wohn- und 

Büronutzung mit max. 30 Personen 

/ Nutzungseinheit auch über die Ge-

räte der Feuerwehr sichergestellt 

werden kann, wenn diese auch an 

den Straßen liegen. Für die Berei-

che, wo keine Anleiterbarkeit gege-

ben ist, sind Alternativen (Sicher-

heitstreppenraum, zusätzliche Au-

ßentreppe oder Zufahrt für die Dreh-

leiter in den Innenhof) für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges vorzusehen.  

Die nicht überbauten Grundstücksflächen, die an dem öffentlichem Raum angrenzend, können ebenfalls für 

Aufstellflächen vorgesehen werden. Werden die nicht überbauten Flächen mit Aufstellflächen beplant, ist 

die Decke der darunter liegenden Tiefgarage mit einer Gesamtmasse von 16 t bzw. 10 t Achslast auszule-

gen. 

Aufgrund der Tiefe des Denkmal Geschützen Gebäudeteils von ca. 40 m ist bei der Planung des 1. Ret-

tungsweges die zulässige Länge von 35 m für Aufenthaltsräume zu beachten. In dem Bereich von Über-

schreitung der Rettungsweglängen sind bevorzugt Lager- oder Technikräume anzuordnen. In Abstimmung 

mit der Genehmigungsbehörde sind ggf. Rettungsweglängenüberschreitung in Verbindung mit Kompensa-

tionen (z.B. Brandmeldeanlage) möglich.  

Zwischen den Baumstandorten an der Planstraße B sind Aufstellflächen für die Drehleiter möglich. Der er-

forderlich Geländestreifen frei von Hindernissen ist teilweise im Bereich der Grünfläche geplant. Im Bereich 

des "freien Streifens" sind Stadtmobiliar usw. maximal 1,0 m hoch auszuführen. 
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7.10 Baufeld MU 10: Gewerbe, Kita, Wohnen (Bestand, Denkmal) 

Abbildung 10 Ausschnitt MU 10,  

Bebauungsplan Entwurf 

 

Das bestehende denkmalge-

schützte Gebäude Baufeld MU 10 

liegt an der Ecke Deutz-Mülhei-

mer-Straße und der Planstraße B. 

Von diesen öffentlichen Verkehrs-

flächen ist das Gebäude jederzeit 

frei zugänglich.  

 

Auf der Deutz-Mülheimer-Straße 

ist zu einem späteren Zeitpunkt 

eine Straßenbahn geplant. Auf-

grund der dann erforderlichen 

Oberleitungen ist eine Anleiterbar-

keit durch die Drehleiter nicht möglich. Auf der Planstraße B ist aufgrund der Baumstandorte nur teilweise 

eine Anleiterbarkeit gegeben. Die Rettungswege im Baufeld 10, sind bis auf den Teilbereich an der Plan-

straße B, somit baulich umzusetzen.  

Aufgrund der Gebäudetiefe von ca. 60 m ist bei der Planung des 1. Rettungsweges die zulässige Länge von 

35 m für Aufenthaltsräume zu beachten. In dem Bereich von Überschreitung der Rettungsweglängen sind 

bevorzugt Lager- oder Technikräume anzuordnen. In Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde sind ggf. 

Rettungsweglängenüberschreitung in Verbindung mit Kompensationen (z.B. Brandmeldeanlage) möglich.  
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7.11 Baufeld MU 11: Wohnen mit Tiefgarage 

  

Abbildung 11 Ausschnitt MU 11, Bebauungsplan Entwurf 

Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der Gebäudeteile vom Baufeld 11 steht die öffentliche Verkehrsfläche 

Deutz-Mülheimer-Straße zur Verfügung.  

Auf der Deutz-Mülheimer-Straße ist zu einem späteren Zeitpunkt eine Straßenbahn geplant. Aufgrund der 

dann erforderlichen Oberleitungen ist eine Anleiterbarkeit durch die Drehleiter nicht möglich. Für das Baufeld 

MU 11 sind Alternativen (Sicherheitstreppenraum, zusätzliche Außentreppe) für die Sicherstellung des 2. 

Rettungsweges vorzusehen.  

Für Wohnungen in den unteren Geschossen bis zu einer Höhe von max. 8 m OK Brüstung (bezogen auf die 

tatsächliche Höhe OK Gelände) kann es alternative Lösungen über tragbare Leitern der Feuerwehr geben, 

wenn die Zugänglichkeit und Aufstellmöglichkeit für die Feuerwehr gegeben sind.  

Werden Feuerwehrzufahrten in die Innenhöfe vorgesehen, sind die Decke der darunter liegenden Tiefga-

rage mit einer Gesamtmasse von 16 t bzw. 10 t Achslast auszulegen. 
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7.12 Baufeld WA 1: Wohnen mit Tiefgarage 

Abbildung 12: Ausschnitt WA 1 

 

Das Wohnhaus WA 1 liegt an den öf-

fentlichen Verkehrsflächen (Plan-

straße H, Danzier- und Hardenberg-

straße) und wird von diesen er-

schlossen. Von diesen Verkehrsflä-

chen ist das Gebäude jederzeit frei 

zugänglich. 

In den oberen Geschossen, ab einer 

Höhe von mehr als 8 m OK Brüs-

tung, sind durchgesteckte Wohnun-

gen vorzusehen, wenn nur an der 

Vorderseite des Gebäudes Aufstell-

flächen vorgesehen werden. In den unteren Geschossen bis zu einer Höhe von max. 8 m OK Brüstung 

(bezogen auf die tatsächliche Höhe OK Gelände) kann es alternative Lösungen über tragbare Leitern der 

Feuerwehr geben, wenn die Zugänglichkeit und Aufstellmöglichkeit für die Feuerwehr gegeben sind.  

Die Feuerwehr fährt im Einsatzfall zur postalischen Adresse und nimmt von dort die Erkundung vor. Alle 

anleiterbare Stellen, über welche der zweite Rettungsweg mit Gerätschaften der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, müssen für die Feuerwehr bei der Erkundung innerhalb von 50 m Wegstrecke eindeutig 

erkennbar sein. Sollte dieses nicht möglich oder gewollt sein, sind zusätzliche Maßnahmen wie durchge-

steckte Treppenräume mit Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr oder andere Alternativen geschaffen wer-

den. 

Auf der Danzierstraße ist zu einem späteren Zeitpunkt eine Straßenbahn geplant. Aufgrund der dann erfor-

derlichen Oberleitungen ist eine Anleiterbarkeit durch die Drehleiter nicht möglich. Für den Häuserblock an 

der Danzierstraße sind Alternativen (Sicherheitstreppenraum, zusätzliche Außentreppe oder Zufahrt für die 

Drehleiter in den Innenhof) für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges vorzusehen.  

Die Planstraße H wurde für Aufstellflächen entsprechend breit vorgesehen bzw. der erforderlich Gelände-

streifen frei von Hindernissen ist im Bereich des Grünzuges / Grünfläche geplant. Im Bereich des "freien 

Streifens" sind Stadtmobiliar usw. maximal 1,0 m hoch auszuführen. Aufgrund der Durchmesser und Stand-

orte der Bäume ist eine Anleiterbarkeit nur zwischen den Baumkronen möglich.  

Eine Anleiterbarkeit mittels Drehleiter ist bei der Hardenbergstraße außerhalb der Baumstandorte möglich. 

Für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges im Bereich der Bäume sind Alternativen (z.B. Anleiterung im 

Innenhof, Sicherheitstreppenraum etc.) vorzusehen.  

Werden Feuerwehrzufahrten in die Innenhöfe vorgesehen, sind die Decke der darunter liegenden Tiefga-

rage mit einer Gesamtmasse von 16 t bzw. 10 t Achslast auszulegen. 
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7.13 Baufeld WA 2: Wohnen, Kita mit Tiefgarage 

Abbildung 13: Ausschnitt WA 2 

 

Die Erreichbarkeit des Baufelds 

WA 2 wird durch die öffentlichen 

Verkehrsflächen (Planstraße H, 

Hardenberg- und Laufenbergstraße) 

hergestellt und ist von diesen jeder-

zeit frei zugänglich. 

 

Die Rettungswege für die Kita wer-

den baulich umgesetzt.  

Bei den Wohnungen sind in den obe-

ren Geschossen, ab einer Höhe von 

mehr als 8 m OK Brüstung, durchge-

steckte Wohnungen vorzusehen, 

wenn nur an der Vorderseite des Ge-

bäudes Aufstellflächen vorgesehen 

werden. In den unteren Geschossen bis zu einer Höhe von max. 8 m OK Brüstung (bezogen auf die tat-

sächliche Höhe OK Gelände) kann es alternative Lösungen über tragbare Leitern der Feuerwehr geben, 

wenn die Zugänglichkeit und Aufstellmöglichkeit für die Feuerwehr gegeben sind.  

Die Feuerwehr fährt im Einsatzfall zur postalischen Adresse und nimmt von dort die Erkundung vor. Alle 

anleiterbare Stellen, über welche der zweite Rettungsweg mit Gerätschaften der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, müssen für die Feuerwehr bei der Erkundung innerhalb von 50 m Wegstrecke eindeutig 

erkennbar sein. Sollte dieses nicht möglich oder gewollt sein, sind zusätzliche Maßnahmen wie durchge-

steckte Treppenräume mit Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr oder andere Alternativen geschaffen wer-

den. 

Bis auf den Bereich der Baumstandorte auf der Hardenbergstraße sind für die Aufstellflächen der Drehleiter 

auf der Planstraße H und der Laufenbergstraße möglich. Der erforderlich Geländestreifen frei von Hinder-

nissen ist im Bereich des Grünzuges / Grünfläche geplant. Im Bereich des "freien Streifens" sind Stadtmo-

biliar usw. maximal 1,0 m hoch auszuführen. Aufgrund der Durchmesser und Standorte der Bäume ist eine 

Anleiterbarkeit nur zwischen den Baumkronen möglich.  

Für den Teilbereich des Häuserblock an der Hardenbergstraße sind Alternativen (Sicherheitstreppenraum, 

zusätzliche Außentreppe oder Zufahrt für die Drehleiter in den Innenhof) für die Sicherstellung des 2. Ret-

tungsweges vorzusehen.  

Werden Feuerwehrzufahrten in die Innenhöfe vorgesehen, sind die Decke der darunter liegenden Tiefga-

rage mit einer Gesamtmasse von 16 t bzw. 10 t Achslast auszulegen. 
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7.14 Baufeld WA 3: Wohnen mit Tiefgarage 

 Abbildung 14: Ausschnitt WA 3 

 

Das Baufeld WA3 ist von der 

Planstraße H, der Grün- und 

Laufenbergstraße frei zugäng-

lich. 

 

In den oberen Geschossen des 

Wohngebäudes, ab einer Höhe 

von mehr als 8 m OK Brüstung, 

sind durchgesteckte Wohnun-

gen vorzusehen, wenn nur an 

der Vorderseite des Gebäudes 

Aufstellflächen vorgesehen wer-

den. In den unteren Geschossen 

bis zu einer Höhe von max. 

8 m OK Brüstung (bezogen auf 

die tatsächliche Höhe OK Ge-

lände) kann es alternative Lösungen über tragbare Leitern der Feuerwehr geben, wenn die Zugänglichkeit 

und Aufstellmöglichkeit für die Feuerwehr gegeben sind.  

Die Feuerwehr fährt im Einsatzfall zur postalischen Adresse und nimmt von dort die Erkundung vor. Alle 

anleiterbare Stellen, über welche der zweite Rettungsweg mit Gerätschaften der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, müssen für die Feuerwehr bei der Erkundung innerhalb von 50 m Wegstrecke eindeutig 

erkennbar sein. Sollte dieses nicht möglich oder gewollt sein, sind zusätzliche Maßnahmen wie durchge-

steckte Treppenräume mit Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr oder andere Alternativen geschaffen wer-

den. 

Aufstellflächen für die Drehleiter sind auf den öffentlichen Verkehrsflächen möglich. Der erforderlich Gelän-

destreifen frei von Hindernissen ist im Bereich des Grünzuges / Grünfläche geplant. Im Bereich des "freien 

Streifens" sind Stadtmobiliar usw. maximal 1,0 m hoch auszuführen. Aufgrund der Durchmesser und Stand-

orte der Bäume ist eine Anleiterbarkeit nur zwischen den Baumkronen möglich.  

Werden Feuerwehrzufahrten in die Innenhöfe vorgesehen, sind die Decke der darunter liegenden Tiefga-

rage mit einer Gesamtmasse von 16 t bzw. 10 t Achslast auszulegen. 
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7.15 Baufeld WA 4: Wohnen mit Tiefgarage 

Abbildung 15: Ausschnitt WA 4 

 

Das Wohnhaus WA 4 liegt an den 

öffentlichen Verkehrsflächen 

(Planstraße H und Grünstraße) 

und wird von diesen erschlossen. 

Von diesen Verkehrsflächen ist 

das Gebäude jederzeit frei zu-

gänglich. Von der angrenzenden 

Verkehrsfläche Bergischer Ring 

wird derzeit keine Zufahrt umge-

setzt.  

  

Bei den Wohnungen sind in den 

oberen Geschossen, ab einer 

Höhe von mehr als 8 m OK Brüs-

tung, durchgesteckte Wohnungen 

vorzusehen, wenn nur an der Vorderseite des Gebäudes Aufstellflächen vorgesehen werden. In den unteren 

Geschossen bis zu einer Höhe von max. 8 m OK Brüstung (bezogen auf die tatsächliche Höhe OK Gelände) 

kann es alternative Lösungen über tragbare Leitern der Feuerwehr geben, wenn die Zugänglichkeit und 

Aufstellmöglichkeit für die Feuerwehr gegeben sind.  

Die Feuerwehr fährt im Einsatzfall zur postalischen Adresse und nimmt von dort die Erkundung vor. Alle 

anleiterbare Stellen, über welche der zweite Rettungsweg mit Gerätschaften der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, müssen für die Feuerwehr bei der Erkundung innerhalb von 50 m Wegstrecke eindeutig 

erkennbar sein. Sollte dieses nicht möglich oder gewollt sein, sind zusätzliche Maßnahmen wie durchge-

steckte Treppenräume mit Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr oder andere Alternativen geschaffen wer-

den. 

Aufstellflächen für die Drehleiter sind auf den öffentlichen Verkehrsflächen möglich. Südöstlich des Gebäu-

des werden die Aufstellflächen auf dem Grundstück und zum Teil auf der öffentlichen Fläche des Bergischen 

Rings vorgesehen. Der erforderlich Geländestreifen frei von Hindernissen ist im Bereich des Grünzuges / 

Grünfläche geplant. Im Bereich des "freien Streifens" sind Stadtmobiliar usw. maximal 1,0 m hoch auszu-

führen. Aufgrund der Durchmesser und Standorte der Bäume ist eine Anleiterbarkeit nur zwischen den 

Baumkronen möglich.  

Die dargestellte Zufahrt zum Grundstück vom Bergischen Ring ist derzeit aufgrund von Signalanlagen in 

diesem Bereich nicht umsetzbar. Sollte die Zufahrt vom Bergischen Ring aus nicht möglich sein, ist die 

Zufahrt zur südöstlichen Aufstellfläche von der Planstraße H aus sicherzustellen. Von der südöstlichen Auf-

stellfläche ist dann eine Wendestelle oder ähnliches umzusetzen.  

Werden Feuerwehrzufahrten in die Innenhöfe vorgesehen, sind die Decke der darunter liegenden Tiefga-

rage mit einer Gesamtmasse von 16 t bzw. 10 t Achslast auszulegen. 
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7.16 Baufeld WA 5: Wohnen, Gewerbe mit Tiefgarage 
Abbildung 16 Ausschnitt WA 5 

 

Die Erreichbarkeit des Baufelds 

WA 5 wird durch die öffentliche 

Verkehrsfläche Deutz-Mülheimer-

Straße sowie den Planstraßen B, G 

und dem Boulevard 1 für die Feuer-

wehr hergestellt.  

Es wird davon ausgegangen, dass 

eine Zufahrt für die Feuerwehr zum 

Innenhof für das 2-geschossige 

Gebäude nicht erforderlich wird. 

Die Rettungswege für das Innen-

hofgebäude werden baulich um-

setzt. Von der Planstraße B wird 

eine Pkw-Zufahrt zum Innenhof 

umgesetzt. Hierüber wird die Er-

reichbarkeit als Durchgang für die Feuerwehr zum Innenhof sichergestellt.  

Die zweiten Rettungswege vom Baufeld WA 5 werden, bis auf die Gebäudeteile an der Deutz-Mülheimer 

Straße und in Teilen an der Planstraße B, über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt. Rückwärtige 

anleiterbare Stellen, welche mit tragbaren Leitern erreicht werden können und geeignet sind, können vor-

gesehen werden, wenn der Laufweg vom Treppenraumeingang weniger als 50 m beträgt.  

Bei den Wohnungen sind in den oberen Geschossen, ab einer Höhe von mehr als 8 m OK Brüstung, durch-

gesteckte Wohnungen vorzusehen, wenn nur an der Vorderseite des Gebäudes Aufstellflächen vorgesehen 

werden.  

Die Feuerwehr fährt im Einsatzfall zur postalischen Adresse und nimmt von dort die Erkundung vor. Alle 

anleiterbare Stellen, über welche der zweite Rettungsweg mit Gerätschaften der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, müssen für die Feuerwehr bei der Erkundung innerhalb von 50 m Wegstrecke eindeutig 

erkennbar sein. Sollte dieses nicht möglich oder gewollt sein, sind zusätzliche Maßnahmen wie durchge-

steckte Treppenräume mit Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr oder andere Alternativen geschaffen wer-

den. 

Auf der Deutz-Mülheimer-Straße ist zu einem späteren Zeitpunkt eine Straßenbahn geplant. Aufgrund der 

dann erforderlichen Oberleitungen ist eine Anleiterbarkeit durch die Drehleiter nicht möglich. Für den Häu-

serblock an der Deutz-Mülheimer-Straße sind Alternativen (Sicherheitstreppenraum, zusätzliche Außen-

treppe oder Zufahrt für die Drehleiter in den Innenhof) für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges vorzu-

sehen.  

Auf der Planstraße G und dem Boulevard 1 können die Aufstellflächen vorgesehen werden bzw. der erfor-

derlich Geländestreifen frei von Hindernissen ist im Bereich des Grünzuges / Grünfläche geplant. Im Bereich 

des "freien Streifens" sind Stadtmobiliar usw. maximal 1,0 m hoch auszuführen.  

Eine Anleiterbarkeit mittels Drehleiter ist bei der Planstraße B im Teilbereich des südlichen Baufelds WA5 

aufgrund der Baumstandorte nicht möglich. Für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges im Bereich der 

Bäume sind Alternativen (z.B. Anleiterung im Innenhof, Sicherheitstreppenraum etc.) vorzusehen.  
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Bei einem Gewerbe (z.B. Büronutzung) mit max. 30 Personen / Nutzungseinheit kann der zweite Rettungs-

weg mit den Rettungsgeräten der Feuerwehr sichergestellt werden. Darüber hinaus sind bauliche Lösungen 

erforderlich. 

Werden Feuerwehrzufahrten in die Innenhöfe vorgesehen, sind die Decke der darunter liegenden Tiefga-

rage mit einer Gesamtmasse von 16 t bzw. 10 t Achslast auszulegen. 

 

7.17 Baufeld WA 6:Wohnen, Kita, Gewerbe mit Tiefgarage 

Abbildung 17 Ausschnitt WA 6 

 

Die Erschließung des Baufelds erfolgt 

über die umliegenden Verkehrsflä-

chen bzw. die Erreichbarkeit des süd-

lichen Gebäudeteils über den "Boule-

vard 2". 

Es wird davon ausgegangen, dass 

eine Zufahrt für die Feuerwehr zum 

Innenhof für den rückwärtigen Be-

reich der Kita nicht erforderlich wird. 

Die Rettungswege für die Kita werden 

baulich umsetzt. Von der Planstraße 

G wird eine Pkw-Zufahrt zum Innen-

hof umgesetzt. Hierüber wird die Er-

reichbarkeit als Durchgang für die 

Feuerwehr zum Innenhof sicherge-

stellt. 

 

Bei den Wohnungen sind in den obe-

ren Geschossen, ab einer Höhe von mehr als 8 m OK Brüstung, durchgesteckte Wohnungen vorzusehen, 

wenn nur an der Vorderseite des Gebäudes Aufstellflächen vorgesehen werden. In den unteren Geschos-

sen bis zu einer Höhe von max. 8 m OK Brüstung (bezogen auf die tatsächliche Höhe OK Gelände) kann 

es alternative Lösungen über tragbare Leitern der Feuerwehr geben, wenn die Zugänglichkeit und Aufstell-

möglichkeit für die Feuerwehr gegeben sind.  

Die Feuerwehr fährt im Einsatzfall zur postalischen Adresse und nimmt von dort die Erkundung vor. Alle 

anleiterbare Stellen, über welche der zweite Rettungsweg mit Gerätschaften der Feuerwehr sichergestellt 

werden sollen, müssen für die Feuerwehr bei der Erkundung innerhalb von 50 m Wegstrecke eindeutig 

erkennbar sein. Sollte dieses nicht möglich oder gewollt sein, sind zusätzliche Maßnahmen wie durchge-

steckte Treppenräume mit Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr oder andere Alternativen geschaffen wer-

den. 

Aufgrund der Baumstandorte an der Planstraße G und in Teilen an der Planstraße B und C sind Aufstellflä-

chen für die Drehleiter nicht möglich. Es sind Alternativen (Sicherheitstreppenraum, zusätzliche Außen-

treppe oder Zufahrt für die Drehleiter in den Innenhof) für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges vorzu-

sehen. Am Boulevard und in Teilen an der Planstraße B und C sind Aufstellflächen für die Drehleiter zwi-

schen den Baumstandorten möglich. Der erforderlich Geländestreifen frei von Hindernissen ist im Bereich 

des Grünzuges / Grünfläche geplant. Im Bereich des "freien Streifens" sind Stadtmobiliar usw. maximal 1,0 
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m hoch auszuführen. Aufgrund der Durchmesser und Standorte der Bäume ist eine Anleiterbarkeit nur zwi-

schen den Baumkronen möglich.  

Bei einem Gewerbe (z.B. Büronutzung) mit max. 30 Personen / Nutzungseinheit kann der zweite Rettungs-

weg mit den Rettungsgeräten der Feuerwehr sichergestellt werden. Darüber hinaus sind bauliche Lösungen 

erforderlich. 

Werden Feuerwehrzufahrten in die Innenhöfe vorgesehen, sind die Decke der darunter liegenden Tiefga-

rage mit einer Gesamtmasse von 16 t bzw. 10 t Achslast auszulegen. 

  

7.18 Baufeld GE Gewerbe (Bestand) 

  

Abbildung 18: Ausschnitt GE 

Der bestehende Gebäudekomplex GE liegt zukünftig an den Planstraßen D. Im Zuge der Erneuerung der 

Straßen wird eine neue Feuerwehrzufahrt von der Planstraße D aus auf das Gelände realisiert.  

Im Bestandsobjekt werden nach aktuellem Kenntnisstand die Rettungswege baulich sichergestellt, sodass 

keine anleiterbaren Stellen und damit auch keine Aufstellflächen notwendig werden. 

Für das Gebäude werden keine speziellen Bewegungsflächen vorgesehen. Der Bereich der Feuerwehrzu-

fahrt im Hof kann jedoch als Bewegungsfläche genutzt werden. 
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7.19 Schulnutzung 

  

Abbildung 19: Ausschnitt aus Bebauungsplan Entwurf 

Die im Bebauungsplan lilafarbige Fläche wird die Fläche für den Gemeinbedarf sowie Sport- und Spielfläche 

(Grundschule, Gesamtschule) vorgesehen.  

Eine detaillierte Planung liegt derzeit nicht vor. Die Rettungswege für Schulen sind baulich umzusetzen. 

Aufstellflächen für die Feuerwehr sind somit nicht erforderlich.  

 

 

8 Anlagentechnischer Brandschutz 

Sicherheitstechnische Anlagen wie automatische Löschanlagen, Sicherheitsstromversorgung oder Brand-

meldeanlagen für die Gebäude auf den jeweiligen Baufeldern, sofern erforderlich, werden objektbezogen 

geplant. Dabei erfolgen baufeld- und gebäudespezifische Einzellösungen, die jeweils autark zu planen, ab-

zustimmen und umzusetzen sind. Die jeweiligen Vorgaben der anerkannten Regel der Technik oder die 

aktuellen Anschlussbedingungen für die Anschaltung von Brandmeldeanlage der Stadt Köln sind zu beach-

ten. Dies gilt auch für die Festlegung der jeweiligen Anlaufpunkte für die Feuerwehr der Stadt Köln und 

deren Kennzeichnung. 
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9 Löschwasserversorgung 

9.1 Allgemeines 

Die Löschwasserversorgung wird nach dem Arbeitsblatt W405 der DVGW geregelt. Danach wird der Grund-

schutz für die Objekte durch die öffentliche Trinkwasserversorgung sichergestellt.  

Die Richtwerte für den Löschwasserbedarf richtet sich nach der baulichen Nutzung und der Gefahr der 

Brandausbreitung. Dementsprechend ist nach der nachfolgenden Tabelle der Löschwasserbedarf für jedes 

Baufeld zu berücksichtigen.  

 

Abbildung 20: Tabelle 1, DVGW-Arbeitsblatt W 405:2008-02 

Die Gebäude der Baufelder des Deutz Quartier werden gemäß dem Bebauungsplan in die allgemeinen 

Wohngebiete (WA), urbane Gebiete (MU) sowie einem Gewerbegebiet (GE) eingestuft. Somit erfolgt die 
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bauliche Nutzung gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt W405 für die Wohn- und urbanen Gebiete in die Spalte 

1 (rot eingerahmt). Das im Bestand vorhandene Gebäude GE wurde bereits durch die Genehmigungsdoku-

mente eingestuft. Die überwiegende Bauart der Gebäude wird bzw. wurde gemäß den blau eingerahmten 

Ausführungen (Siehe Abb. 21) ausgeführt. Dementsprechend wird für das Deutz Quartier ein Löschwasser-

bedarf von maximal 96 m³/h über einen Zeitraum von zwei Stunden gefordert. Diese Löschwasserversor-

gung wurde von der RheinEnergie bestätigt.   

Nach Nr. 7 des DVGW Arbeitsblattes W405 müssen sich die Wasserentnahmestellen zur Deckung des 

Löschwasserbedarfs in einem Umkreis von 300 m um das Gebäude befinden. Dabei darf in Luftlinie gemes-

sen werden, nicht jedoch durch Gebäude hindurch. Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hinder-

nisse hinweg. Das sind z.B. Bahntrassen, mehrspurige Schnellstraßen sowie große, langgestreckte Gebäu-

dekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu den Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig ver-

längern. Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebsdruck 

1,5 Bar nicht unterschreiten.  

In den Vorlagen zum Bauantrag, z.B. Brandschutznachweis, sind der Löschwasserbedarf (in l/min) und der 

Löschwassernachweis für die erste Löschwasserentnahmestelle im 75 m Bereich (Lauflinie bis zum Grund-

stück) sowie für die gesamte Löschwassermenge in einem Umkreis (Radius) von 300 m darzustellen. 

Diese Vorgaben werden in der weiteren Planung berücksichtigt. 

9.2 Hydranten 

> Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von 

Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öf-

fentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein 

> Entnahmestellen mit 400 l/min (24 m3/h) sind vertretbar, wenn die gesamte Löschwassermenge des 

Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus maximal 2 Entnahmestellen sichergestellt 

werden kann 

> Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung 

(Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen.  

> Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist bei niedriger, in der Regel freistehender Bebauung 

(bis 3 Vollgeschosse) mit 800 l/min (48 m3/h) und bei sonstiger Bebauung mit mindestens 1.600 l/min 

(96 m3/h) und für eine Dauer von mindestens 2h zu bemessen 

Diese Vorgaben werden bei der Positionierung der Hydranten berücksichtigt.  

10 Löschwasserrückhaltung 

Nach den derzeitig angegebenen Nutzungen wird nicht davon ausgegangen, dass wassergefährdenden 

Stoffe vorgehalten bzw. die Mengenschwellen der Löschwasserrückhalterichtlinie (LöRüRL) überschritten 

werden. Auf § 5 WHG wird hingewiesen. Eine dementsprechende Prüfung der Notwendigkeit einer Lösch-

wasserrückhaltung gemäß VdS 2557 ist durch den Betreiber vorzunehmen. 

Wird eine Löschwasserrückhaltung notwendig, so wird angestrebt diese durch lokale Maßnahmen in dem 

Gebäude sicherzustellen. Eine Nutzung der Kanalisation ist zurzeit nicht vorgesehen und wird auch nicht 

verfolgt. 

11 Vorgaben für die Bauzeiten zur Sicherstellung der Zuwegungen 

Die Zuwegung für die Feuerwehr ist sowohl für die in Nutzung befindlichen Baufelder als auch für die noch 

im Bau befindlichen Areale sicherzustellen. Die Baustelleneinrichtung, Absperrungen und der Anlieferver-

kehr sind diesbezüglich zu koordinieren und umzusetzen. Punktuelle Absperrungen sind im Vorfeld mit der 
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Genehmigungsbehörde und der Einsatzplanung der Feuerwehr der Stadt Köln einvernehmlich abzustimmen 

und zu beantragen.  

Die in Kapitel 8 angegebene Löschwasserversorgung ist für bewohnte oder genutzte Gebäude oder Gebäu-

debereich stets sicherzustellen. Eine Entnahme für z.B. Baustellenwasser darf die erforderliche Wasser-

menge nicht einschränken.  

12 Pflichten des Bauherren und Betreibers 

Werden im Bereich von Aufstellflächen für anleiterbare Stellen Bäume oder andere Pflanzen angepflanzt, 

so besteht von Seiten des Betreibers die Pflicht diese in regelmäßigen Abständen so zu beschneiden, dass 

ein sicheres Anleitern jederzeit möglich ist. Die Zufahrten, Aufstell- sowie Bewegungsflächen müssen jeder-

zeit sicher von der Feuerwehr befahren werden können. Dies umfasst vor allem auch eine Beseitigung von 

Schnee und Eis im Winter. 
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13 Zusammenfassung 

Im Auftrag der Gateway Real Estate AG wurde für das Gebiet Deutz Quartier ein Gebietsbrandschutzkon-

zept erstellt. 

Unter Berücksichtigung des im Kapitel 4 beschriebenen Konzeptansatzes sind unter dem maßgeblichen 

baurechtlichen Beurteilungskriterium der ausreichenden Personensicherheit keine brandschutztechnisch 

relevanten Risiken für Leben und Gesundheit der Gebäudenutzer und der Löschkräfte im Brandfall zu er-

warten. Die Erreichung der in Kapitel 3.3 beschriebenen Schutzziele ist damit in ausreichendem Maße ge-

sichert. Somit kann dem Vorhaben unter der Voraussetzung, dass die im Gebietsbrandschutzkonzept be-

schriebenen Maßnahmen umgesetzt werden, aus brandschutztechnischer Sicht zugestimmt werden. 

 

Eine Übertragung des vorliegenden Gebietsbrandschutzkonzeptes auf andere Bauvorhaben ist grundsätz-

lich nicht zulässig. 

 

Köln, den 09.09.2022 

Gruner Deutschland GmbH 

 

 

 

 

 
 
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Vahlhaus       Dipl.-Ing. (FH) Nicole Mittelhammer 
Staatlich anerkannter Sachverständiger für       Senior Projektleiterin 
die Prüfung des Brandschutzes 
Geschäftsführer 
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